
295 Verbrechen gegen die DDR

1. Der Tatbestand wird durch das Be
gehen von bewaffneten Anschlägen, 
Geiselnahmen, Sprengungen, Brand
legungen, Zerstörungen, Havarien und 
anderen Gewaltakten verwirklicht. 
Bewaffnete Anschläge sind in der Regel 
Gewaltakte unter Anwendung oder An
drohung der Anwendung von Schuß
waffen mit terroristischem Charakter 
(z. B. Überfälle auf Einrichtungen, An
griffe auf die Staatsgrenze). Bewaffnete 
Anschläge können auch mittels Spreng
mittel, Stichwaffen und anderen Mit
teln mit Waffencharakter (z. B. Brand
flaschen) durchgeführt werden. 
Geiselnahmen sind Gewaltakte gegen 
Personen (wobei in der Regel der Täter 
zu dem Opfer keine Beziehung hat), in 
deren Folgen ein oder mehrere Perso
nen zum Zwecke der Durchsetzung be
stimmter Ziele (Erpressung der Staats
organe, politische Demonstration, Er
zielung persönlicher Gewinne) gewalt
sam festgehalten und bedroht werden. 
Sprengungen, Brandlegungen, Zerstö
rungen, Havarien sind Gewaltakte, die 
sich gegen alle Bereiche des gesellschaft
lichen Lebens richten können (z. B. Ver
kehr, Wirtschaft, Landesverteidigung, 
Versorgung u. a.)
Andere Gewaltakte müssen in ihrer

Schwere und Bedeutung den vorher ge
nannten Begehungsweisen entsprechen 
(z. B. schwere Anschläge gegen Grenz
sicherungsanlagen) .

2. Strafrechtliche Verantwortlichkeit 
setzt Vorsatz voraus. Dazu gehört, daß 
der Täter mit dem Ziel handelt, mittels 
der Tat gegen die sozialistische Staats
und Gesellschaftsordnung Widerstand 
zu leisten bzw. Unruhe hervorzurufen. 
Der Täter will die sozialistische Gesell
schaftsordnung angreifen; seine Hand
lung ist ihm dabei Mittel zum Zweck. 
Widerstand bzw. Unruhe sollen hervor
gerufen werden. Die Zielstellung des 
Täters geht also in der Regel über die 
mit den Gewaltakten eingetretenen oder 
möglichen Folgen hinaus.
Diese subjektiven Kriterien sind ent
scheidend für eine Abgrenzung zu ande
ren Tatbeständen (z. B. §§ 164, 186, 190, 
191 a, 198, 202, § 213 Abs. 3 Ziff. 1 und 2, 
§ 254 Abs. 2 Ziff. 2, § 259 Abs. 2 Ziff. 1).

3. Vorbereitung und Versuch begrün
den strafrechtliche Verantwortlichkeit.

4. Absatz 3 bestimmt den Strafrahmen 
für besonders schwere Fälle.

§ 102

(1) Wer das Leben oder die Gesundheit eines Bürgers der Deutschen Demokra
tischen Republik bei der Ausübung oder wegen seiner staatlichen oder gesell
schaftlichen Tätigkeit angreift oder in anderer Weise gegen ihn Gewalt anwen
det, um die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung der Deutschen De
mokratischen Republik zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei 
Jahren bestraft.

(2) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

(3) In besonders schweren Fällen kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe oder 
Todesstrafe erkannt werden.

1. Der Tatbestand umfaßt im wesent
lichen den individuellen Terror.
Geschützt wird das Leben und die Ge
sundheit jedes Bürgers der DDR, der

staatliche oder gesellschaftliche Tätig
keit ausübt.
Tätigkeit ist jede im staatlichen oder ge
sellschaftlichen Auftrag ständig, zeitwei-


